
ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE ZUR LEISTUNGSBEWERTUNG (KUNST) 

Abgesehen vom Differenzierungskurs in der Stufe 8 (G8) bzw. 9 (G9) und 9 (G8) bzw. 10 (G9) (Kreativität), 

zu welchem ein eigenes Curriculum vorliegt, schreiben die Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe 

I keine Klassenarbeiten bzw. Klausuren. Die Leistungsbewertung im Bereich „Sonstigen Mitarbeit“ gilt indes 

auch hier. Die Zeugnisnote setzt sich zusammen aus den bildnerisch-praktischen Arbeiten und der 

mündlichen Beteiligung sowie weiteren Formen der sonstigen Mitarbeit. So gehen nicht nur die 

mündlichen Beiträge beispielsweise im Rahmen einer gemeinsamen Bildanalyse in die Note ein, sondern 

auch Präsentationen eigener Arbeiten, Präsentationen von Gruppenarbeitsergebnissen, das Führen von 

Kunstmappen oder -heften, das Mitbringen notwendiger Materialien etc. in die Note ein. Auch kurze 

Leistungsüberprüfungen sind möglich.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


